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Angeschlagen am  09.10.2023 

Abgenommen am  24.10.2023 

 

Hofkirchen i.M., 09.10.2023 

Zahl: Gem 207-16/6-2023 

KUNDMACHUNG 

Gemäß § 94 (6) der Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF wird kundgemacht, dass der Gemeinderat in 

seiner am 27.09.2023 abgehaltenen Sitzung nachstehende die Öffentlichkeit berührende Beschlüsse 

gefasst hat. 

Prüfung des örtlichen Prüfungsausschusses vom 21.09.2023. 

Der Berichte des örtlichen Prüfungsausschusses vom 21.09.2023 wurde von der Obmann-

Stellvertreterin des Prüfungsausschusses Karin Moser dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. 

Teilnahme am „OÖ. Aktionsprogramm „Orts- und Stadtkernentwicklung, Leerstands- & 

Brachflächenrevitalisierung“ als Kooperationsgemeinde der Region Donau-Ameisberg“. 

Vom Gemeinderat wurde die Teilnahme am Aktionsprogramm „Orts- und Stadtkernentwicklung, 

Leerstands- & Brachflächenrevitalisierung“ als Kooperationsgemeinde der Region Donau-

Ameisberg einstimmig beschlossen. 

Die Gemeinde entsendet den Bürgermeister sowie den Amtsleiter als Vertreter in das regionale Ent-

scheidungs- und Beschlussgremium.  

Kommunales Investitionsgesetz 2023 und Oö.Gemeindepaket. 

Vom Gemeinderat wurde die Verwendung von Mitteln aus dem KIG 2023 für das Projekt Spiel-

platz Niederranna einstimmig genehmigt. Die Verwendung der KIG-Mittel für die Kleinprojekte 

Schul- und Kräutergarten bzw. LED-Beleuchtung der Gemeindebücherei laut Beschluss des Ge-

meindevorstandes vom 06.09.2023 werden ebenfalls bestätigt. Weitere Mittelverwendungen sollen 

noch beraten werden. 

Fahrrad-Motorikpark – Nachhaltigkeit - Anti-Bodenversiegelungsprojekt - Öko- bzw. The-

menpark. 

Das Projekt Fahrrad-Motorikpark soll zur Einreichung als Leaderprojekt weiterentwickelt und 

grundsätzliche für die Verwendung von KIG-Mittel 2023 vorgesehen werden. Dies wurde vom 

Gemeinderat einstimmig beschlossen. 

Langjährige Verlängerung des Pachtvertrages für den Sportplatz Niederranna.  

Der bestehende Pachtvertrag vom 13.01.2000 mit dem Nachtrag vom 18.05.2026 für das Areal des 

Sport- und Spielplatzes für die Ortschaft Niederranna – Grundstück Nr.226, KG. Hofkirchen i.M. 

mit der Grundbesitzerin wurde mit beidseitigen Kündigungsverzicht bis zum 31.12.20244 weiter 

verlängert werden. Der  Beschluss im Gemeinderat erfolgte einstimmig. 

Siedlungsstraße Neubau – Einordnung als Gemeindestraße und Widmung Gemeingebrauch. 

Die Verordnung wurde einstimmig beschlossen bzw. die Stichstraße Neubau im Bereich der Parzel-

len 2454, 2453/1, 2453/9, 2453/10; 2453/11, 2453/12, 2453/13, KG. Hofkirchen als Aufschlie-

ßungsstraße für die Bauparzellen für den Gemeingebrauch gewidmet und als Gemeindestraße ein-

gereiht.  
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